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Seite 6, Erwägungsgründe 12 und 13 

Anstatt: 

„(12) Wegen der Notwendigkeit, die EBWE in die Lage zu versetzen, ihre Unterstützung in der 

Ukraine ohne Unterbrechung fortzusetzen, und der Notwendigkeit, die direkte Beteiligung 

der Union an der EBWE aufrechtzuerhalten, wird es als angemessen erachtet, sich auf die 

Ausnahme von der Achtwochenfrist gemäß Artikel 4 des dem Vertrag über die 

Europäische Union, dem Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union und dem 

Vertrag zur Gründung der Europäischen Atomgemeinschaft beigefügten Protokolls Nr. 1 

über die Rolle der nationalen Parlamente in der Europäischen Union zu berufen. 

(13) Die Kapitalerhöhung und die Änderungen des Übereinkommens zur Errichtung der EBWE 

sollten daher im Namen der Union genehmigt werden —" 

muss es heißen: 

„(12) Die Kapitalerhöhung und die Änderungen des Übereinkommens zur Errichtung der EBWE 

sollten daher im Namen der Union genehmigt werden —" 
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